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Anlage 71 zur Beschlussfassung des Umwelt- und Planungsausschusses am 

29.06.2016 und des Gemeinderates am 30.06.2016 über die Anregungen aus der 

erneuten öffentlichen Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB und der Abstimmung 

mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zum Sachlichen Teilflä-

chennutzungsplan „Windenergie“ (Vorlage 2016/091) 

 

 

Einwender: Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn 

 

Stellungnahme vom: 04.04.2016 

 

 

Anregung: 

 

Die Bundeswehr unterstützt den Ausbau erneuerbarer Energien, soweit militärische 

Belange nicht entgegenstehen. 

 

Windenergieanlagen können grundsätzlich militärische Interessen, z .B. militärische 

Richtfunkstrecken, Radaranlagen oder den militärischen Luftverkehr berühren und 

beinträchtigen. 

 

Die von Ihnen im Rahmen des sachlichen Teilflächennutzungsplanes genannten po-

tenziellen Konzentrationszonen befinden sich im Bereich militärischer Richtfunkstre-

cken. 

 

Die Belange der Bundeswehr werden somit berührt. 

 

In welchem  Umfang die Belange der Bundeswehr betroffen sind, kann ich erst fest-

stellen, wenn mir die entsprechenden Daten über die Anzahl der WEA, Typus, Naben-

höhe, Rotordurchmesser, Höhe über Grund, Höhe über NN und die genauen geogra-

phischen Koordinaten nach WGS 84 vorliegen. 

 

Nur dann kann ich im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung, in Rücksprache mit meinen 

zu beteiligenden militärischen Fachdienststellen eine dezidierte Stellungnahme/das 

Prüfungsergebnis abgeben. 

 

Grundsätzlich ist die Errichtung von WEA möglich. Es ist jedoch damit zu rechnen, 

dass es im genannten Bereich der militärischen Richtfunkstrecken zu Ablehnungen 

von Bauanträgen kommen kann. 

 

Genauer werde ich mich im Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Geneh-

migungsverfahrens äußern. 
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Abwägung: 

 

� Das Schreiben der Bundeswehr ist nahezu wortgleich und vollständig inhaltsgleich 

mit der Stellungnahme vom 22.12.2015 (öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB). 

 

Die Abwägungsentscheidung der Gemeinde Ostbevern zur Stellungnahme vom 

11.01.2016 hat unverändert Bestand und gilt auch für die Stellungnahme vom 

04.04.2016 

 

 

 

 

 


